
Mittlerer Schulabschluss 2023/24 
 

Anmeldeschluss: Mittwoch, den 31. Januar 2024 
Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss – externe Prüfungsteilnehmer 

 
 
 
 
 
Name, Vorname 

 

 männlich 

 weiblich 

 
 
 
 
Geburtsdatum 

 
 
 
 
Geburtsort EXT  

 
 
Name eines Erziehungsberechtigten  
(nicht bei Volljährigkeit) 

 
 
 
 
Staatsangehörigkeit 

 
 
 
 
 
 
 
Adresse 

 
 
 
Derzeit besuchte Schule 
 
 
 
Schuladresse 

 
 
Telefon 

 MS      GY      RS      BS      sonstige 

Die Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss umfasst für externe Prüfungs-
teilnehmer folgende Fächer (gem. § 29 Abs. 1 MSO) 

 

Deutsch 

Mathematik 

Englisch 

Projektprüfung                Technik     oder       Wirtschaft     oder      Soziales 

Geschichte/Politik/Geografie (mündliche Prüfung)  

Natur und Technik (mündliche Prüfung)  

Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache können unter bestimmten Vorausset-
zungen anstelle von Englisch die Muttersprache wählen (Härtefallregelung). 1) 

 
 

   Muttersprache ____________________________ 
       Voraussetzung für die Wahl der Muttersprache sh. MSO § 33 Abs. 3 

 
 
Ort, Datum 

 
 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten/des volljährigen Teilnehmers 

Vorliegende Anmeldung wurde von der Schule zusammen mit 
 
 Kopie des letzten Zeugnisses,       
 Kopie des Personalausweises, 
 Geburtsurkunde in beglaubigter Abschrift, 
 Lebenslauf mit Daten des bisherigen Schulbesuchs, 
 Erklärung, aus der hervorgeht, wie sich der Prüfling auf die einzelnen Fächer vorbereitet und  
     welche Lehrbücher dafür benutzt werden. 
 
 
am ______________________   angenommen.             ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                         Schulleiter 

 



 

 

1 Die Teilnahme an der Fernprüfung ist auf die Schülerinnen und Schüler beschränkt, die die erforderlichen Englisch-
kenntnisse aus nicht selbst zu vertretenden Gründen nicht aufweisen können. Dies ist in der Regel dann gegeben, wenn 
ein Schüler in Jahrgangsstufe 8 erstmals am Englischunterricht teilgenommen hat. 
Bitte die aktuelle Liste der zugelassenen Sprachen beachten, bei weiteren Sprachen Rücksprache mit dem Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus.  


